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gültig ab 1. 2018

2. Thüringer Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe 

B  2 7 366,60

B  3 7 800,33

B  4 8 254,62

B  5 8 775,86

B  6 9 268,02

B  7 9 746,83

B  8 10 245,82

B  9 10 865,40

B 10 12 789,48

gültig ab 1. 2018

3. Thüringer Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe W 1 W 2 W 3

4 444,13 5 705,57 6 098,50
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Anlage 6

gültig ab 1. 2018

Familienzuschlag
(Monatsbeträge)

Familienzuschlag Stufe 1 (§ 38 Abs. 1)

Der Familienzuschlag der Stufe 1 beträgt 144,47 Euro.

Kinderbezogene Stufen des Familienzuschlags (§ 38 Abs. 2)

Für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag um je 126,20 Euro, für 
das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 380,55 Euro.

Anrechnungsbetrag nach § 37 Abs. 2 

- in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: 121,40 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 127,13 Euro

Anlage 7

gültig ab 1. 2018

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter
nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes

unmittelbar eintritt Grundbetrag
A 6 bis A 8 1 164,24
A 9 bis A 11 1 221,39
A 12 1 369,34
A 13 1 403,00
A 13 + Zulage (Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 7 
Buchst.b) oder R 1 1 439,97
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Anlage 8 

gültig ab 1. 2018

Zulagen in Monatsbeträgen

Tabelle 1 

Art der
Zulage

Dem Grunde nach geregelt in: Vorbemerkung Betrag in 
Euro

Stellenzulage Anlage 1 Abschnitt II
zu den Besoldungsordnungen

A und B 

Anlage 3
zur Besoldungsordnung R 

Nummer  1 Abs. 1
Buchst. a
Buchst. b

Nummer  2
Beamte der 

Besoldungsgruppe
A 6 bis A 9

A 10 und höher

Nummern  3  und 
nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr
von zwei Jahren

Nummer  6
für Beamte des

mittleren Dienstes
gehobenen Dienstes

Nummer  7
Buchst. a

Doppelbuchst. aa
Doppelbuchst. bb

Buchst. b

Nummer 9

Nummer 2

412,00
329,00

174,00
215,00

73,00
145,00

20,00
43,00

47,39
83,48
91,50

219,69

91,50

*) Am Tag vor der Verkündung des Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jah-
ren 2017 und 2018 vorhandene Beamte mit Anspruch auf die Zulage Nummer 5 erhalten diese Zulage bis zum Ablauf 
einer Dienstzeit von zwei Jahren mit der Maßgabe, dass die Zulage mindestens in Höhe des am 31. Dezember 2016 
geltenden Betrags gewährt wird.
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Tabelle 2 
 
 Dem Grunde nach 

geregelt in: 
   

Art der Zulage Besoldungsordnungen 
A und R 

Besoldungs-
gruppe 

Fußnote Betrag in Euro 

Amtszulage Fußnoten in den 
Besoldungsordnungen 

A und R 

 
 
A   6 
A   9 
A 11 
A 12 
A 13 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
R   1 
R   2 
R   3 

 
 
2 
1 
10 
6, 8 

1 bis 3 
17 
2 

2, 3 
3, 6 
1, 2 

3 bis 7 
2 

 
 

  40,16 
296,73 
203,88 
203,88 
297,40 
203,88 
203,88 
203,88 
227,15 
224,56 
224,56 
224,56 

 
 
Tabelle 3 
 
Sonstige Zulagen 
dem Grunde nach geregelt in  

 
Betrag in Euro 

Besoldungsordnung W   
       
Vorbemerkungen     
Nummer  1     
     wenn ein Amt ausgeübt wird   
     der Besoldungsgruppe R 1  254,99 
     der Besoldungsgruppe R 2  285,42 
       
Nummer  2    324,66 
      

 
Tabelle 4 
 
Hochschule Hochschulleitungsfunktion 

Präsident 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 

Kanzler 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 
Universität Erfurt 45 30 
Technische Universität Ilmenau 50 35 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 68 48 
Bauhaus-Universität Weimar 45 30 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 28 15 
Fachhochschule Erfurt 40 20 
Fachhochschule Jena 40 20 
Fachhochschule Nordhausen 28 15 
Fachhochschule Schmalkalden 35 17 
Duale Hochschule Gera-Eisenach 25 10 
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Tabelle 2  
  

Zonen- 
stufe 

Monats- 
beträge 
in Euro 

   
  1 146,43 
  2 161,43 
  3 176,42 
  4 191,40 
  5 207,56 
  6 222,54 
  7 237,53 
  8 252,52 
  9 267,52 
10 282,49 
11 297,51 
12 312,48 
13 327,47 
14 342,45 
15 357,44 
16 372,44 
17 387,43 
18 402,42 
19 418,55 
20 433,55“ 

Artikel 4
Änderung des

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Die Anlage des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 
vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 99), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91) ge-
ändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"Anlage
(zu § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3, §§ 68 und 92 e)

Zuschläge/Überleitungsausgleich

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,59 Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,87 Euro,
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,64 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,71 Euro, für wei-
tere Monate jeweils 0,87 Euro.

(4) Der Pfl egezuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der nicht erwerbsmäßig ausgeübten Pfl ege 1,83 Euro.

(5) Der Kinderpfl egeergänzungszuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pfl ege 0,87 Euro.

(6) Der Überleitungsausgleich nach § 92 e beträgt
1. bei Eintritt in den Ruhestand vor dem 1. Januar 2016 134,38 Euro,
2. bei Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 268,75 Euro."
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Artikel 5
Weitere Änderung des

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Die Anlage des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 
vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 99), das zuletzt durch Arti-
kel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, erhält folgen-
de Fassung:

"Anlage
(zu § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3, §§ 68 und 92 e)

Zuschläge/Überleitungsausgleich

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,65 Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,89 Euro,
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,66 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,75 Euro, für wei-
tere Monate jeweils 0,89 Euro.

(4) Der Pfl egezuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der nicht erwerbsmäßig ausgeübten Pfl ege 1,87 Euro.

(5) Der Kinderpfl egeergänzungszuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pfl ege 0,89 Euro.

(6) Der Überleitungsausgleich nach § 92e beträgt
1. bei Eintritt in den Ruhestand vor dem 1. Januar 2016 137,54 Euro,
2. bei Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 275,07 Euro."

Artikel 6
Änderung der

Thüringer Erschwerniszulagenverordnung

§ 4 Abs. 1 der Thüringer Erschwerniszulagenverordnung 
vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 298), die zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 6. November 2015 (GVBl. S. 152) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1 wird der Geldbetrag "3,29 Euro" durch 
den Geldbetrag "3,35 Euro" ersetzt.

2. In Nummer 2 wird der Geldbetrag "0,91 Euro" durch 
den Geldbetrag "0,93 Euro" ersetzt.

3. In Nummer 3 wird der Geldbetrag "1,52 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,55 Euro" ersetzt.

Artikel 7
Weitere Änderung der

Thüringer Erschwerniszulagenverordnung

§ 4 Abs. 1 der Thüringer Erschwerniszulagenverordnung 
vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 298), die zuletzt durch Arti-
kel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Nummer 1 wird der Geldbetrag "3,35 Euro" durch 
den Geldbetrag "3,43 Euro" ersetzt.

2. In Nummer 2 wird der Geldbetrag "0,93 Euro" durch 
den Geldbetrag "0,95 Euro" ersetzt.

3. In Nummer 3 wird der Geldbetrag "1,55 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,59 Euro" ersetzt.

Artikel 8
Änderung der

Thüringer Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. S. 16), die zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 6. November 2015 (GVBl. 
S. 152) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"(1) Die Vergütung beträgt je Stunde für Beamte in den
1. Besoldungsgruppen A   6 bis A   8 14,66 Euro,
2. Besoldungsgruppen A   9 bis A 12 20,10 Euro,
3. Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie

Besoldungsordnungen C und W 27,76 Euro.

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst beträgt die Vergütung 
abweichend von Absatz 1 je Unterrichtsstunde für Inha-
ber von Lehrerämtern
1. des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht 

unter die Nummern 2 und 3 fallen, 18,70 Euro,
2. des gehobenen Dienstes, deren Ein-

gangsamt der Besoldungsgruppe A 12 
zugeordnet ist, 23,15 Euro,

3. des gehobenen Dienstes, deren Ein-
gangsamt der Besoldungsgruppe A 13 
zugeordnet ist, 27,45 Euro,
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4. des höheren Dienstes an Gymnasien, an 
berufsbildenden Schulen und an Hoch-
schulen 32,07 Euro."

Artikel 9
Weitere Änderung der

Thüringer Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. S. 16), die zuletzt 
durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, er-
hält folgende Fassung:

"(1) Die Vergütung beträgt je Stunde für Beamte in den
1. Besoldungsgruppen A   6 bis A   8 15,00 Euro,
2. Besoldungsgruppen A   9 bis A 12 20,57 Euro,
3. Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie

Besoldungsordnungen C und W 28,41 Euro.

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst beträgt die Vergütung 
abweichend von Absatz 1 je Unterrichtsstunde für Inha-
ber von Lehrerämtern
1. des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht 

unter die Nummern 2 und 3 fallen, 19,14 Euro,
2. des gehobenen Dienstes, deren Ein-

gangsamt der Besoldungsgruppe A 12 
zugeordnet ist, 23,69 Euro,

3. des gehobenen Dienstes, deren Ein-
gangsamt der Besoldungsgruppe A 13 
zugeordnet ist, 28,10 Euro,

4. des höheren Dienstes an Gymnasien, an 
berufsbildenden Schulen und an Hoch-
schulen 32,82 Euro."

Artikel 10
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Artikel 3, 5, 7 und 
9 am 1. Januar 2018 in Kraft.

Erfurt, den 13. September 2017
Der Präsident des Landtags

Carius

Achte Verordnung
zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem 

Thürin ger Flüchtlingsaufnahmegesetz
Vom 24. Juli 2017

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Thüringer Flüchtlingsauf-
nahmegesetzes vom 16. Dezember 1997 (GVBl. S. 541), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. September 2016 
(GVBl. S. 486), verordnet das Ministerium für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und im Benehmen mit dem Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach 
dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 21. De-
zember 1999 (GVBl. S. 670), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 8. Dezember 2016 (GVBl. S. 685), wird wie 
folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt:

"Die mittels Investitionspauschale zur Flüchtlings-
unterbringung vorfi nanzierten Unterbringungsplät-
ze in Gemeinschaftsunterkünften können mit Zu-
stimmung des Landesverwaltungsamtes auch für 
andere im öffentlichen Interesse liegende und nicht 
auf Gewinnerzielung ausgerichtete Zwecke ge-
nutzt werden."

b) Im bisherigen Satz 7 wird die Verweisung "Satz 6" 
durch die Verweisung "den Sätzen 6 und 7" ersetzt.

2. Dem § 5 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

"(3) Soweit § 3 Satz 6 bis 8 die Nutzung der mittels In-
vestitionspauschale vorfi nanzierten Unterbringungs-
plätze für anerkannte Flüchtlinge und für im öffentli-
chen Interesse liegende und nicht auf Gewinnerzielung 
ausgerichtete Zwecke innerhalb der Zweckbindungs-
frist ermöglicht, gelten diese Regelungen auch nach 
Außerkrafttreten des § 3 fort."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Erfurt, den 24. Juli 2017

Der Minister für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz

Dieter Lauinger


